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Stadt Gladbeck Gladbeck, 14.06.2021 

 Vorlage Nr. 21/0264 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Entscheidung 28.06.2021 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Anregung gem. § 24 GO NRW 

- Park- und Verkehrssituation Steinstraße - 

 
Begründung: 

 

1. Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Mit Schreiben vom 08.06.2021 wurde eine Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eingereicht, die sich mit der Park- und Verkehrssi-

tuation im Bereich der Steinstraße 72 befasst. Es wurden folgende Anträge gestellt: 

 

1. Aufgrund des in Bildern und Worten beschriebenen Zustandes wird eine Änderung 

der Parksituation in dem genannten Bereich gefordert. Die Einrichtung eines absolu-

ten Park –und Halteverbotes in diesem Bereich ist unabdingbar, um die gefahrbrin-

genden Situationen zu beheben, so dass niemand in Zukunft zu Schaden kommen 

kann und die Sicherheit der Passanten und Radfahrer gewährleistet ist. 

 

2. Aufgrund der häufigen/vermehrten Raserei auf dem gesamten Stück der Steinstraße 

wird die Stadt Gladbeck zur wiederholten Verkehrsmes-

sung/Geschwindigkeitsmessung aufgefordert. Zudem soll geprüft werden, welche 

baulichen Maßnahmen möglich sind, die Raserei zu unterbinden.  

 

Der Antrag ist als Anlage beigefügt.  
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2. Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Parksituation 

 

Vom Amt für öffentliche Ordnung wurde die Situation vor Ort noch einmal überprüft.  

 

Festgestellt wurde, dass die vorhandene Beschilderung „Halbbordparken“ durch die Anlage 

der Senkrecht-Stellplätze vor dem Haus Steinstraße 72 widersprüchlich ist und dement-

sprechend zu Missverständnissen bei den Verkehrsteilnehmern führt. Die Beschilderung 

wird daher an dieser Stelle entfernt. Das Halbbordparken wird künftig erst nach den Stell-

plätzen in südliche Richtung in Höhe des Hauses Steinstraße 74 beginnen.  

 

Zur Verdeutlichung der Gesamtsituation wird ein Halteverbot an drei Stellen vor dem Haus 

Steinstraße 72 angeordnet. Damit bleibt das Parken auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite erlaubt – im Bereich vor dem Hochhaus ist das Parken jedoch zukünftig unzulässig. 

Das Parken/Halten wäre somit gut und verständlich geregelt.  

 

Gleichwohl ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Strecke bis zum Gebäude 

Steinstraße 74 recht lang ist. Auch die dortigen Fahrgeschwindigkeiten könnten sich auf-

grund der Fahrbahnverbreiterung entsprechend erhöhen.  

 

 

Raserei 

 

Wie den Anwohnern in Gesprächen zugesagt, wurden im Bereich der Immobilie Steinstraße 

72 Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radarwagen der Stadt Gladbeck durchgeführt. Die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 30 km/h.  

 

Gemessen wurde am 17.05.2021 in der Zeit von 16.00 bis 20.30 Uhr. 

 

Festgestellt wurden in nördliche Fahrtrichtung 4 und in südliche Fahrtrichtung 17 Ge-

schwindigkeitsüberschreitungen. Dabei handelte sich um geringfügige Überschreitungen, 

die jedoch nicht im Punktebereich lagen. Insgesamt sind 21 Geschwindigkeitsüberschrei-

tungen in viereinhalb Stunden nicht außergewöhnlich.  

 

Eine besondere Gefahrenlage im verkehrlichen Bereich des Umfeldes Steinstraße 72 wird 

daher nicht gesehen. Dies bestätigt auch die Polizei. Gleichwohl wird die Verwaltung dort 

auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen durchführen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Haupt- Finanz- und Digitalisierungsausschuss als Beschwerdeausschuss nimmt den 

Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


